
 

Im Bereich 1 dürfen nur die folgenden elektrischen Energieverbraucher montiert werden, sofern diese fest angeordnet und fest 
angeschlossen sind: Wassererwärmer, Abluftventilatoren oder Handtuchradiatoren, welche mind, der Schutzart IP X4 entsprechen. 
Energieverbraucher, die mit der Schutzmassnahme „Schutz durch SELV oder PELV“ mit einer Nennspannung  
bis 25 V AC oder bis 60 V DC versorgt werden, z. B. Leuchten.  
Ausserhalb von diesen 3 m können die normalen Installationsarten angewandt und Schaltgerätekombinationen montiert werden.  



 

Quellennachweis: Electrosuisse, 8320 Fehraltorf 

Im Bereich 1 dürfen nur die folgenden elektrischen Energieverbraucher montiert werden, sofern diese fest angeordnet und fest 
angeschlossen sind: Wassererwärmer, Abluftventilatoren oder Handtuchradiatoren, welche mind, der Schutzart IP X4 entsprechen. 
Energieverbraucher, die mit der Schutzmassnahme „Schutz durch SELV oder PELV“ mit einer Nennspannung  
bis 25 V AC oder bis 60 V DC versorgt werden, z. B. Leuchten.  
Ausserhalb von diesen 3 m können die normalen Installationsarten angewandt und Schaltgerätekombinationen montiert werden.  


